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Vorwort

Im Februar 2023 wurde die vorliegende Arbeit von der Juristischen Fakultät der 
Humboldt-Universität zu Berlin als Dissertation angenommen. Sie entstand in 
den Jahren 2018–2023 überwiegend im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs 
„Dynamische Integrationsordnung“ an der Humboldt-Universität. 

Nach Abschluss einer Dissertation wird nur der Name des Autors auf dem 
Buchdeckel genannt – doch ohne die große Unterstützung, die ich während mei-
ner Promotionszeit erhalten habe, würde es diese Arbeit nicht geben.

Ganz besonders danke ich meinem Betreuer, Herrn Professor Matthias Ruf-
fert, der meine Arbeit eng und mit viel Interesse begleitete und stets ein offenes 
Ohr für meine Fragen hatte. Dass Herr Professor Ruffert so oft und schnell Kapi-
tel meiner Arbeit las – selbst wenn sie länger geworden waren als ursprünglich 
gedacht –, war für den Fortgang der Dissertation von unschätzbarer Bedeutung. 
Frau Professorin Heike Schweitzer danke ich sehr für die Zweitbetreuung. Die 
regelmäßigen Gespräche waren jedes Mal sehr aufschlussreich, ihre Hinweise 
und Anregungen schärften meinen Blick für die aktuellen Entwicklungen in der 
Beihilfenpraxis und machten mich auf Ungereimtheiten aufmerksam. Ich danke 
auch Herrn Professor Andrea Biondi, der mich während meiner Auslandsaufent-
halte am King’s College London betreute. Er half mir, den Überblick in der 
Rechtsprechung zu steuerlichen Beihilfen zu behalten – und stand mir zur Seite, 
wenn ich den Aufenthalt vor Ort wegen der COVID-Pandemie wieder einmal 
verschieben musste. 

Großer Dank gebühren der Konrad-Redeker-Stiftung und der Lübecker Dr.-
Carl-Böse-Stiftung, deren großzügige und schnell gewährte Förderung die Ver-
öffentlichung meiner Dissertation möglich gemacht hat. Zum Gelingen meiner 
Arbeit beigetragen hat auch die Promotionsförderung der Studienstiftung des 
Deutschen Volkes, unter anderem durch anregende Seminare.

Während der Arbeit an meiner Dissertation hatte das DFG-Graduiertenkolleg 
„DynamInt“, in dem ich von Oktober 2019 bis März 2023 Kollegiat war, große 
Bedeutung. Durch den intensiven Austausch mit anderen Promovierenden konn-
te ich meine Arbeit immer wieder aus neuen Perspektiven sehen. Ohne die orga-
nisatorische Hilfestellung von Kerstin Schuster und Rüdiger Schwarz wären 
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meine Auslandsaufenthalte in Brüssel und London nicht ohne Weiteres möglich 
gewesen.

Wichtig für meine Forschung waren Hintergrundgespräche, die ich mit Be-
schäftigten der Kommission und Praktikern in Brüssel führte – und aus denen 
ich, der Natur von Hintergrundgesprächen entsprechend, zwar keine Namen nen-
ne, aber für die ich an dieser Stelle umso mehr meinen Dank ausdrücken möchte. 
Ohne Daniel Irisarri Lolin hätte der Aufenthalt in Brüssel nicht so unkompliziert 
stattfinden können – merci beaucoup!

Dankbar bin ich auch allen, die ein offenes Ohr für meine Fragen zu Kompe-
tenzen, zum Beihilfenrecht oder zu allen weiteren Problemen hatten, die sich 
während meiner Arbeit auftaten – erwähnen möchte ich an dieser Stelle Luc von 
Danwitz, Jakob Gašperin Wischhoff, Friederike Grischek, Dr. Lukas Huthmann, 
Sabrina Klein, Dr. Christian Neumeier, Julius Richter, Moritz Schramm und Dr. 
Ruth Weber.

Unverzichtbar in der gesamten Zeit meiner Promotion waren der interne 
„Querschnitt“ mit Frederik Gutmann und Dr. Anna Sakellaraki, die über mehrere 
Jahre bei jeder kleinen Nachfrage für mich da waren – und sogar in den letzten 
Wochen meiner Dissertation alle Kapitel trotz ihrer eigenen Belastungen Korrek-
tur lasen. Euch kann ich gar nicht genug danken. Auch Hülya Erbil, Dr. Charlot-
te Langenfeld und Anna Parrisius, die ebenso kurzfristig zur Lektüre von Kapi-
teln meiner Dissertation bereit waren, möchte ich nochmals meinen größten 
Dank aussprechen! Eine sehr große Hilfe war es, dass Jutta Gau bei der sprach-
lichen Korrektur auch in der letzten Zeile von Fußnoten jeden Tippfehler auf-
spürte.

Gerade in der Schlussphase der Arbeit an meiner Dissertation habe ich große 
Unterstützung und Ermunterung erhalten, herzlicher Dank geht an Dr. Jakob 
Dürrwächter, Juliane Hoheisel, Dr. Sebastian Triebs und ganz besonders Anna 
Parrisius, der ich für ihre geduldige Hilfe in vielerlei Hinsicht dankbar bin. Ohne 
meine Eltern hätte ich das mehrjährige Projekt Dissertation wohl kaum abge-
schlossen; ihnen ist die Arbeit gewidmet.

Berlin, im Januar 2024 Lennart Gau
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A. Einleitung

„Die immer engere Union muss prozesshaft bleiben.  
Sie darf nicht zum Ding versteinern.“1

Die Europäische Union (EU) wird gern mit Fahrzeugen verglichen: Schon Hall-
stein, der erste Kommissionspräsident der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG), soll eine Parallele zwischen der EU und einem Fahrrad gezogen 
haben.2 Pescatore, ein früherer Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH), 
verstand die europäische Integration sogar als „eine Art Perpetuum mobile“.3 Für 
den ehemaligen Kommissionspräsidenten Juncker stellt die EU ein Segelschiff 
dar, das aufs Meer hinausfahren solle.4 Der EU-skeptische ehemalige britische 
Minister Gove teilt die Charakterisierung der EU als ein Schiff – das er jedoch 
sinken sieht;5 für andere britische EU-Kritiker gleicht die EU gar der Titanic.6 

1 Müller/Christensen, Juristische Methodik, Band II, Europarecht, 2012, S.  7.
2 „Europa ist wie ein Fahrrad – wenn es stillsteht, fällt es um.“ (im mutmaßlichen französi-

schen Original: „L’Europe est comme un vélo: Si elle n’avance pas, elle tombe.“) Unter ande-
rem Immerfall nennt Hallstein als wahrscheinlichen Urheber, Immerfall, Europa – politisches 
Einigungswerk und gesellschaftliche Entwicklung, 2.  Aufl. 2018, S.  140. Alternativ wird diese 
Aussage jedoch auch Spaak oder Delors zugeschrieben, Schorkopf, Der Europäische Weg, 
3.  Aufl. 2020, S.  259.

3 So Baquero Cruz, der beschreibt, wie Pescatore bei einem Besuch im New Yorker MoMA 
Parallelen zwischen einer Kunstinstallation und der europäischen Integration erkannte: „[H]e 
understood that the system of integration was also a ‚mobile‘, a structure of institutional actors, 
powers, procedures, norms, principles, and values, always in equilibrium but never achieving a 
lasting stable position – a sort of perpetuum mobile“, Baquero Cruz, What’s Left of the Law of 
Integration?, 2018, S.  2.

4 In seiner Rede zur Lage der Union am 13.9.2017 stellte Juncker den Vergleich Europas mit 
einem Schiff in den Mittelpunkt und forderte zum Abschluss seiner Rede ausgehend von diesem 
Bild, die Segel zu setzen: „Mettons les voiles. Et profitons des vents favorables.“, https:// 
www.youtube.com/watch?v=UazbWfu_cHE, zuletzt abgerufen am 24.11.2023.

5 So zitierte CNBC den früheren Justizminister Gove am 21.6.2021, https://www.cnbc.com/ 
2016/06/21/britain-needs-to-jump-from-eus-sinking-ship-uk-lawmaker.html, zuletzt abgerufen 
am 24.11.2023.

6 Lyons, ein früherer Berater des ehemaligen britischen Premierministers Johnson, schrieb am 

https://www.youtube.com/watch?v=UazbWfu_cHE
https://www.youtube.com/watch?v=UazbWfu_cHE
https://www.cnbc.com/2016/06/21/britain-needs-to-jump-from-eus-sinking-ship-uk-lawmaker.html
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Und der SZ-Journalist Prantl bezeichnet sie als potenzielle Dampfwalze, die al-
les platt machen könne.7 

Die zahlreichen Fahrzeugvergleiche zeichnen sehr unterschiedliche Bilder 
von der Entwicklung der EU. Als Perpetuum mobile bewegt sich sie anstren-
gungslos vorwärts, als Fahrrad oder Segelschiff steuert sie planvoll ein Ziel an, 
als Titanic sinkt sie, als Dampfwalze kommt sie unaufhaltsam voran. Allen Fahr-
zeugvergleichen ist jedoch ein Kern gemeinsam: Der EU wird im Grundsatz 
Fortbewegungsfähigkeit attestiert – niemand leugnet also die Dynamik der EU 
und der europäischen Integration. 

Tatsächlich offenbart die Makroperspektive seit der Gründung der EWG im 
Jahr 19588 eine beachtliche Dynamik: Aus einem Experiment zur wirtschaftli-
chen Kooperation, das im Scheitern einer politischen Integration durch eine Ver-
teidigungsgemeinschaft wurzelte,9 ist mit der EU ein grundlegender Akteur in 
den wichtigsten Entscheidungsprozessen erwachsen, gerade auch im Hinblick 
auf wesentliche aktuelle Herausforderungen wie in der Klimaschutz- oder Si-
cherheitspolitik.10 Die Dynamik in der EU erfasst auch die rechtlichen Grundla-
gen in Form der Europäischen Verträge (Verträge), die bereits mehrfach umfas-
send reformiert wurden;11 weiterhin wird wohl kaum eine Forderung so oft erho-
ben wie die einer fundamentalen Vertragsrevision.12 Trotz aller Zuschreibungen 

25.2.2016 in The Telegraph: „The EU is like the Titanic, and we need to jump off before it sinks.“ 
https://www.telegraph.co.uk/business/2016/02/24/gerard-lyons-the-eu-is-like-the-titanic- 
and-we-need-to-jump-off/, zuletzt abgerufen am 24.11.2023.

7 „Brüssel darf daher nicht zur Dampfwalze werden, die alles platt macht.“ Prantl am 29.1. 
2007 im Deutschlandfunk, https://www.deutschlandfunk.de/die-eu-gesetzgebung-gefaehrdet- 
die-demokratie-100.html, zuletzt abgerufen am 24.11.2023.

8 Am 1.1.1958 trat der EWG-Vertrag in Kraft, die Unterzeichnung der ihm zugrundeliegen-
den Römischen Verträge erfolgte bereits zuvor am 25.3.1957. 

9 Siehe zu den Wurzeln der EU Patel, der darlegt, dass historisch betrachtet ihr Erfolg nicht 
zwingend war, sondern die EU nur eine von mehreren Gemeinschaften darstellte, Patel, Project 
Europe, 2018, S.  14–22, 26 f., 47–49. 

10 Auf der unionalen Ebene besteht mit dem „European Green Deal“ ein politisches Großpro-
jekt zum Klimaschutz durch ein Bündel an Maßnahmen, siehe dazu die Präsentation durch die 
Kommission unter https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/euro 
pean-green-deal_en, zuletzt abgerufen am 24.11.2023. In der Reaktion auf die russische Invasi-
on der Ukraine spielte die EU auch eine gewichtige sicherheitspolitische Rolle, indem gemein-
same Sanktionen verhängt wurden, siehe dazu die Darstellung des Rats der EU unter https://
www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over- 
ukraine/, zuletzt abgerufen am 24.11.2023.

11 Grundlegend waren vor allem die Änderungen durch die Verträge von Maastricht (in Kraft 
getreten 1993) und Lissabon (in Kraft getreten 2009). Siehe zu den Änderungen in kompetenz-
rechtlicher Hinsicht die Darstellung unter D.I.

12 Politisch erhob zuletzt etwa die Kommissionspräsidentin von der Leyen die Forderung 
einer grundlegenden Vertragsrevision, https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/von-der- 

https://www.telegraph.co.uk/business/2016/02/24/gerard-lyons-the-eu-is-like-the-titanic-and-we-need-to-jump-off/
https://www.telegraph.co.uk/business/2016/02/24/gerard-lyons-the-eu-is-like-the-titanic-and-we-need-to-jump-off/
https://www.deutschlandfunk.de/die-eu-gesetzgebung-gefaehrdet-die-demokratie-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/die-eu-gesetzgebung-gefaehrdet-die-demokratie-100.html
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/von-der-leyen-treaty-change-needed-to-show-eu-is-serious-on-reform/
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einer „Polykrise“13 hat die EU ihre Fähigkeit zur Dynamik auch jetzt nicht ein-
gebüßt: Politische Großprojekte wie „NextGenerationEU“ zeigen, wie schnell 
Umwälzungen auf unionaler Ebene möglich sind.14 Die Rolle, die die EU für die 
Mitgliedstaaten spielt, hat sich der Dynamik entsprechend ebenfalls im Laufe der 
Jahrzehnte grundlegend gewandelt, mittlerweile ist die „Frage nach den Rechts-
gebieten, die vom Europarecht beeinflusst und geformt werden, […] mit ,alle‘ 
[zu] beantworten.“15 Das Verhältnis der EU zu den Mitgliedstaaten ist daher ein 
gänzlich anderes als im Jahr 1958. 

Einer der wichtigsten rechtlichen Gradmesser und zugleich die Grundlage die-
ses Verhältnisses der EU zu den Mitgliedstaaten ist die Kompetenzverteilung: 
Über welche Themen darf mittlerweile auf der unionalen Ebene entschieden wer-
den und welche sind weiterhin im nationalen Gestaltungsraum geblieben? Dem-
entsprechend sind in der „dynamischen Integration“ der EU Kompetenzfragen ein 
„Dauerthema“,16 das mit gewisser Regelmäßigkeit durch neue Gerichtsentschei-
dungen weiter erhitzt wird – zuletzt hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) zum Anleihekaufprogramm „Public Sector Purchase Programme“ 
(PSPP) der Europäischen Zentralbank (EZB) die Frage der Grenzen unionaler 
Kompetenzen wieder ins Zentrum der Debatte katapultiert.17 Im Rechtsraum der 
EU offenbart sich damit nicht nur ein spannungsgeladenes Verhältnis zwischen 
unionalen und mitgliedstaatlichen Kompetenzräumen; vielmehr ruft die dynami-
sche Entwicklung der EU zusätzlich die Sorge hervor, dass eine fortschreitende 
Integration zu einem schleichenden Kontrollverlust der Mitgliedstaaten führt –  
illustrativ sind insoweit suggestive Schlagwörter wie „creeping competences“18. 

leyen-treaty-change-needed-to-show-eu-is-serious-on-reform/, zuletzt abgerufen am 24.11.2023. 
Auch in den Jahren zuvor wurden substanzielle Vertragsänderungen regelmäßig erörtert, siehe 
etwa Ondarza, Und ewig droht die Vertragsänderung?, 2015, https://www.swp-berlin.org/publi 
cations/products/aktuell/2015A89_orz.pdf, zuletzt abgerufen am 24.11.2023.

13 Geprägt hat diesen Begriff der frühere Kommissionspräsident Juncker, Berliner „Europa- 
Rede“ von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei der Konrad-Adenauer-Stiftung  
v. 9.11.2016, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_16_3654, zuletzt 
abgerufen am 24.11.2023.

14 Siehe die offizielle Vorstellung unter https://next-generation-eu.europa.eu/index_de, zu-
letzt abgerufen am 24.11.2023. Zur umwälzenden Bedeutung des Programms siehe Weber 
(Hrsg.), The Financial Constitution of European Integration, 2023.

15 Müller/Christensen, Juristische Methodik, Band II, Europarecht, 2012, S.  22.
16 So bereits im Jahr 2000 Bungenberg, EuR 2000, 879, 879: „Die Frage nach der Kompe-

tenzabgrenzung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten stellt ein 
Dauerthema in der Politik wie auch in der europarechtlichen Literatur dar.“

17 BVerfG, Urt. v. 5.5.2020 – 2 BvR 859/15.
18 Dieses Schlagwort benutzt etwa gleich im Titel ihres Artikels („Competence Creep Re-

visited“) Garben, JCMS 2019, 205.

https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/von-der-leyen-treaty-change-needed-to-show-eu-is-serious-on-reform/
https://www.swp-berlin.org/publications/products/aktuell/2015A89_orz.pdf
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Das „Kompetenzproblem“19 in der EU scheint also immer weiter anzuwachsen, 
ohne dass die unionale Rechtspraxis „Druck aus dem Kessel“ nimmt. Damit rückt 
die Frage, wo die Kompetenzgrenzen für die unionalen Einflussräume liegen, 
stärker in den Mittelpunkt; auf die Kompetenzverteilung in der EU werden Hoff-
nungen auf Klarheit und Begrenzung unionalen Handelns projiziert.20

Erstaunlich wenig Beachtung im allgemeinen Kompetenzdiskurs findet dabei 
das Beihilfenrecht21 – obwohl es schon bei den Gründungen der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) (1952) sowie der EWG (1958) Teil 
des Unionsrechts war22 und die Einwirkungen auf das mitgliedstaatliche Recht 
sowie den „Kontrollverlust“ der Mitgliedstaaten kennzeichnet wie kaum ein an-
deres Rechtsinstrument. Die Bestimmungen der Art.  107–109 AEUV23 ermögli-
chen es der Kommission, unter den weit gefassten Voraussetzungen des Art.  107 
AEUV Maßnahmen als unzulässige Beihilfen einzustufen – und mithin direkt zu 
unterbinden, ohne dass ein langwieriges gerichtliches Verfahren wie in der Durch-
setzung der Grundfreiheiten24 oder zähe Verhandlungen wie im Gesetzgebungs-
prozess25 erforderlich wären.26 Dadurch verkörpert das Beihilfenrecht die Supra-

19 Dies ist ein weiterer oft verwendeter, aber nicht immer erklärter Begriff, so spricht etwa 
Bradley vom „competence problem“ Bradley, in: Garben/Govaere, The Division of Competen-
ces between the EU and the Member States, 2017, S.  186.

20 Die zunehmende Bedeutung der Frage der Kompetenzverteilung in der EU betonen auch 
Garben/Govaere, in: Garben/Govaere, The Division of Competences between the EU and the 
Member States, 2017, S.  3 f.

21 Dies zeigt sich etwa daran, dass zuletzt zur unionalen Kompetenzverteilung veröffentlich-
te Sammelbände die kompetenzrechtlichen Implikationen der Beihilfenkontrolle nicht eigens 
thematisierten, beispielhaft dafür sind Azoulai (Hrsg.), The Question of Competence in the 
European Union, 2014 und Garben/Govaere (Hrsg.), The Division of Competences between 
the EU and the Member States, 2017.

22 Der EWG-Vertrag enthielt in Art.  92–94 die Beihilfenvorschriften, die im Wesentlichen 
den heutigen Art.  107–109 AEUV entsprechen. Art.  4 Buchst. c EGKS-Vertrag enthielt eben-
falls ein – wenn auch anders formuliertes – Verbot von Beihilfen.

23 Die konkreten Ermächtigungen für die Prüfung durch die Kommission sind nur in 
Art.  108 AEUV sowie der Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates v. 13.7.2015 über besondere 
Vorschriften für die Anwendung von Art.  108 AEUV, ABl.  2015 L 248/9, enthalten. Materiell 
maßgeblich ist Art.  107 AEUV.

24 Zum „Umweg“ langwieriger Vertragsverletzungsverfahren auch Schön, ZHR 2019, 393, 
393.

25 In der ordentlichen Gesetzgebung ist zunächst ein Kommissionsvorschlag erforderlich, 
bevor das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union darüber befinden, 
Art.  294 AEUV. Insoweit kommt es regelmäßig zu langwierigen Verhandlungen zwischen den 
drei Organen, siehe dazu zum Beispiel Burkard, Europäische Integration, 2021, S.  82.

26 Ausführlicher dazu, wie effektiv die Beihilfenkontrolle Kompetenzbeschränkungen er-
möglicht, unter C.II.1. und C.II.3. 

http://C.II
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nationalität der EU in besonders markanter Weise27 und ist somit für die Ausein-
andersetzung mit den kompetenzrechtlichen Spezifika der EU prädestiniert. 

Wie sehr die Anwendung des Beihilfenrechts auch kompetenzrechtliche Kon-
troversen auslösen kann, zeigt sich in der jüngeren Rechtsprechung: Der EuGH 
überprüfte mehrfach grundlegende nationale Gesetze am Maßstab des Beihilfen-
rechts und erklärte sie teilweise für unionsrechtswidrig, so etwa im Jahr 2019 im 
Fall des litauischen Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien.28 Besonders 
intensiv traten Spannungen der Beihilfenkontrolle mit der nationalen Steuerauto-
nomie, einem Herzstück der mitgliedstaatlichen Kompetenzsphäre,29 hervor, ins-
besondere da die Kommission einen Fokus auf steuerliche Beihilfen richtete.30 In 
der Folge davon wurden verschiedene Regelungen des nationalen Körperschaft-
steuerrechts als Beihilfen eingestuft,31 die Kommission ordnete in einer Reihe 
vielbeachteter Entscheidungen sogar erhebliche Steuernachzahlungen durch 
multinationale Konzerne an32 – im Fall von Apple belief sich die zu leistende 
Summe auf 14,3 Mrd. EUR.33 Aufgrund des Beihilfenrechts stand somit die Um-
wälzung des nationalen Steuerrechts im Raum.34 Dies kulminierte im Vorwurf, 

27 Biondi spricht vom Beihilfenrecht als „a field of EU supranational competence par excel-
lence“, Biondi, Market and Competition Law Review 2020, Vol.  4, Nr.  2, 17, 18.

28 EuGH, Urt. v. 15.5.2019 – C-706/17 Achema – ECLI:EU:C:2019:407. Auch das deutsche 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) enthielt nach Auffassung des EuG zum Teil Beihilfen, 
Urt. v. 10.5.2016 – T-47/15 EEG 2012 – ECLI:EU:T:2016:281; der EuGH bestätigte dies aller-
dings nicht, Urt. v. 28.3.2019 – C-405/16 P Deutschland/Kommission – ECLI:EU:C:2019:268, 
Rn.  86 f.

29 Das „nationale Steuersystem [ist...] fundamentale Voraussetzung für die Eigenständigkeit 
der Mitgliedstaaten“, Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen, Steuer-
vergünstigungen und EU-Beihilfenaufsicht, 2017, S.  25. Ausführlicher zur Bedeutung der nati-
onalen Steuerautonomie in der Einleitung von E.II.

30 Im Jahr 2013 richtete die Kommission sogar eine eigene Taskforce ein, um den Beihilfen-
charakter so genannter „Tax Planning Practices“ zu untersuchen, https://competition-policy.ec. 
europa.eu/state-aid/tax-rulings_de, zuletzt abgerufen am 24.11.2023.

31 So etwa im spanischen Körperschaftsteuerrecht durch den EuGH, Urt. v. 21.12.2016 – verb. 
Rs. C-20/15 P und C-21/15 P World Duty Free I – ECLI:EU:C:2016:981. Ausführlich zu dieser 
Rechtssache unter E.II.2.d)bb)(3).

32 Unter anderem hinsichtlich der Unternehmen Apple, Starbucks und Fiat ordnete die 
Kommission die Rückforderung steuerlicher Beihilfen an, Beschluss (EU) 2016/2326 v. 
21.10.15 über die staatliche Beihilfe SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) Luxemburgs zugunsten 
von Fiat, ABl.  2016 L 351/1; Beschluss (EU) 2017/502 v. 21.10.15 über die staatliche Beihilfe 
der Niederlande SA.38374 (2014/C) (ex 2014/NN) zugunsten von Starbucks, ABl.  2017 L 
83/38; Beschluss (EU) 2017/1283 v. 30.8.2016 über die staatliche Beihilfe SA.38373 (2014/C) 
(ex 2014/NN) (ex 2014/CP) Irlands zugunsten von Apple, ABl.  2017 L 187/1.

33 Diese Summe gab die Kommission in einer Pressemitteilung v. 2.4.2019 an: https://ec.
europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1948, zuletzt abgerufen am 24.11.2023.

34 Brandau/Neckenich/Reich/Reimer identifizieren sogar, ohne Anspruch auf Vollständig-

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/tax-rulings_de
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/tax-rulings_de
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dass die Beihilfenkontrolle „Brüssel […] die Option [gibt], die Kontrolle über 
die nationale Steuerpolitik zu übernehmen“.35

Auch wenn der EuGH zuletzt im November 2022 der Beihilfenkontrolle von 
Steuermaßnamen gewisse Grenzen setzte,36 kann das Beihilfenrecht weiterhin die 
mitgliedstaatlichen Handlungsspielräume erheblich beeinflussen, insbesondere 
da staatliche Wirtschaftshilfen zuletzt eine bemerkenswerte Renaissance erleb-
ten:37 Viele Unterstützungsleistungen für Unternehmen während der COVID- 
Pandemie unterfielen der Beihilfenkontrolle,38 genauso verhält es sich während 
der gegenwärtigen „Energiekrise“.39 Auch im Hinblick auf die Umgestaltung der 
Wirtschaft im Zuge des „European Green Deal“ nimmt das Beihilfenrecht eine 
Schlüsselstellung ein,40 staatliche Subventionen gelten überdies als unverzichtbar 
für den Aufbau von Zukunftsindustrien.41 Das auch schon vor der COVID-Krise 
stattliche Beihilfenvolumen in Höhe von 134,6 Mrd. EUR (2019)42 dürfte daher 

keit, 130 Vorschriften des deutschen Steuerrechts, die potenziell als Beihilfen einzustufen sind, 
BB 2017, 1175, 1179–1186. 

35 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen, Steuervergünstigungen 
und EU-Beihilfenaufsicht, 2017, S.  26.

36 Der EuGH lehnte den Ansatz der Kommission für die Einstufung von Steuervorbescheiden 
als Beihilfen, den sogenannten Fremdvergleichsgrundsatz, grundsätzlich ab, Urt. v. 8.11. 
2022 – verb. Rs. C-885/19 P und C-898/19 P Fiat – ECLI:EU:C:2022:859, Rn.  65–113. Siehe 
zur kompetenzrechtlichen Bedeutung dieser Entscheidung unten unter E.II.2.e)dd)(2) und  
E.II.2.e)ee).

37 Siehe zur „Rückkehr des Staats“ als zentraler Akteur etwa Garrard, The Return of the 
State, 2022.

38 Der Kommission zufolge betrug das Volumen von vergebenen Beihilfen im Zuge der 
COVID-Pandemie, das heißt ohne andere Beihilfen, allein im Jahr 2021 in den EU-Mitglied-
staaten 190,65 Mrd. EUR, State aid Scoreboard 2022, https://competition-policy.ec.europa.eu/
system/files/2023-06/state_aid_scoreboard_note_2022.pdf, zuletzt abgerufen am 24.11.2023, 
S.  11, 22, 24, 38.

39 Dies illustriert die Tatsache, dass die Kommission eine eigene Mitteilung mit einem „Be-
fristeten Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression 
Russlands gegen die Ukraine“ (2022/C 131 I/01) veröffentlichte, in der im März 2023 aktuali-
sierten Fassung im ABl.  2023 C 101/3.

40 Siehe etwa den von der Kommission entwickelten Industrieplan für den Grünen Deal, 
https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/COM_2023_62_2_EN_ACT_A%20 
Green%20Deal%20Industrial%20Plan%20for%20the%20Net-Zero%20Age.pdf, zuletzt abge-
rufen am 24.11.2023, S.  8–10.

41 So betonte die Kommission in ihrer „neuen Industriestrategie für Europa“ die Notwen-
digkeit, öffentliche Mittel für die „großflächige Einführung innovativer Technologien“ zu mo-
bilisieren, COM(2020) 102 final v. 10.3.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN, zuletzt abgerufen am 24.11.2023, S.  15.

42 Dies gab die Kommission im State aid Scoreboard 2020 an, https://competition-policy.
ec.europa.eu/system/files/2023-04/state_aid_scoreboard_note_2020.pdf, zuletzt abgerufen am 
3.12.2023, S.  5, 14.
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weiter anwachsen. Sogar bei den steigenden Investitionen in der Sicherheitspoli-
tik ist ein Einfluss des Beihilfenrechts nicht ausgeschlossen.43 Mit der Anwen-
dung der Beihilfenkontrolle steht der unionalen Ebene ein Hebel zur umfassenden 
Mitwirkung zur Verfügung. Daher ist die Beihilfenkontrolle für einen Großteil 
der mitgliedstaatlichen Politikfelder relevant – selbst dort, wo, wie in den Berei-
chen Sicherheit und Steuern, unionale Einwirkungen auf den ersten Blick über-
raschen mögen. Dies offenbart einen latenten Konflikt der unionalen Beihilfen-
kontrolle mit den Kompetenzräumen der Mitgliedstaaten.

I. Fragestellung

Angesichts der Integrationsdynamik der EU ist das zuletzt so deutlich erkennba-
re Spannungsverhältnis zwischen dem unionalen Beihilfenrecht und den natio-
nalen Kompetenzräumen nicht mehr das Gleiche wie bei der Einführung des 
unionalen Beihilfenrechts im EWG-Vertrag im Jahr 1958. Denn auch wenn sich 
die heutigen Art.  107–109 AEUV vom Wortlaut her kaum vom Beihilfenrecht im 
EWG-Vertrag unterscheiden,44 hat sich seitdem die vertragliche Kompetenzver-
teilung genauso wie der Kontext des Beihilfenrechts grundlegend gewandelt.45 
Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, in kompetenzrechtlicher Hinsicht die Entwick-
lung der Beihilfenkontrolle nachzuvollziehen: Wie und warum hat sich im Laufe 
der Zeit in der Kontrolle von Beihilfen die Rolle der unionalen Kompetenzvertei-
lung gewandelt? Die Annahme dabei ist, dass den mitgliedstaatlichen Kompe-
tenzräumen in der Beihilfenkontrolle heute eine größere Bedeutung zukommt als 
bei der Gründung der EWG und dass das Beihilfenrecht daher mehr Kompetenz-
grenzen unterliegt.

Zur Untersuchung der Entwicklung der Rolle der unionalen Kompetenzvertei-
lung in der Beihilfenkontrolle gehört neben einer abstrakten Befassung mit den 
relevanten Vorschriften und dem relevanten Kontext vor allem die Auseinander-

43 Dies zeigt sich daran, dass Hilfen für Unternehmen, die in der Rüstungsindustrie wichtig 
sind, am Maßstab des Beihilfenrechts gemessen wurden, so etwa hinsichtlich des Unternehmens 
Hellenic Shipyards, zur Geschichte des Rechtsstreits, EuGH, Urt. v. 14.11.2018 – C-93/17 Kom-
mission/Griechenland – ECLI:EU:C:2018:903, Rn.  3–16. Dazu ausführlich unter E.III.2.c).

44 Die Art.  92–94 EWG-Vertrag entsprechen überwiegend den heutigen Art.  107–109 
AEUV. Zu dieser primärrechtlichen Stabilität des Beihilfenrechts und den wenigen Änderun-
gen des Primärrechts siehe unter D.II.

45 Der EWG-Vertrag wurde, vor allem durch die Verträge von Maastricht und Lissabon, 
auch in kompetenzrechtlicher Hinsicht grundlegend erweitert und verändert, siehe dazu die 
detaillierten Ausführungen unter D.I. Auch die Beihilfenkontrolle steht angesichts der politi-
schen und wirtschaftlichen Fortentwicklung der EU sowie ihrer nicht-primärrechtlichen Aus-
formung in einem faktisch gänzlich anderen Kontext, siehe dazu unter D.II. 
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setzung mit der Rechtspraxis. Daher ist zu untersuchen, wann, wo und wie Kom-
petenzerwägungen in der Prüfung von Beihilfenfällen relevant waren und inwie-
weit sich die Berücksichtigung von Kompetenzerwägungen geändert hat. Zu-
sätzlich ist normativ zu bestimmen, welche Rolle Kompetenzgrenzen in der 
Beihilfenkontrolle zukommen sollte. 

Erkenntnisgewinne verspricht die Untersuchung im Hinblick auf alle drei in 
dieser Arbeit zusammengeführten Kernelemente, der Kompetenzverteilung, dem 
Beihilfenrecht und der unionalen Integrationsdynamik: 

Erstens soll die Untersuchung zum Verständnis der Kompetenzverteilung in der 
EU beitragen, vor allem indem herausgearbeitet wird, wie in der an Bedeutung 
gewinnenden EU die Begrenzung unionalen Handelns funktioniert und sich diese 
Begrenzung gewandelt hat. Damit soll aufgezeigt werden, welche Rolle Kompeten-
zerwägungen in der unionalen Praxis spielen, spielen können und spielen sollten.

Zweitens soll im Hinblick auf das Beihilfenrecht herausgearbeitet werden, wie 
sich die Handhabung des Beihilfenrechts in seiner mehr als sechzigjährigen Ge-
schichte gewandelt hat, vor allem, ob das System der Beihilfenkontrolle durch 
Kompetenzerwägungen angepasst wurde. Für in der Beihilfenpraxis Tätige soll 
dies Rückschlüsse darauf ermöglichen, inwieweit in der Beihilfenkontrolle Kom-
petenzerwägungen als zusätzliche Prüfungsschicht erforderlich sind oder zumin-
dest ein zusätzliches Argument in der Beurteilung von Beihilfenfällen eröffnen.

Drittens erlaubt die Arbeit Schlussfolgerungen auf die Dynamik der unionalen 
Rechtsordnung: Mit dem Beihilfenrecht wird ein seit 1958 im Primärrecht nahezu 
unverändert bestehendes Rechtsinstrument auf den Wandel seines Gehalts und sei-
ner Rolle hin untersucht – da sich die Kompetenzverteilung in der EU im gleichen 
Zeitraum grundlegend geändert hat,46 lässt sich mit der Untersuchung der Einfluss 
eines sich wandelnden Kontextes auf das Unionsrecht beleuchten. Es wird also 
ermittelt, wie ein in sich selbst stabiles Instrument mit der Veränderung des sons-
tigen verfassungsrechtlichen und faktischen Kontextes interagiert. Somit kann die 
Untersuchung der kompetenzbezogenen Beihilfenrechtsentwicklung auch Erklä-
rungsansätze dafür bieten, wie sich die dynamische Integration in der EU vollzieht 
und wie Harmonisierungs- und Pluralisierungsprozesse ineinandergreifen.

Um die Untersuchung genauer einzuordnen, findet im Folgenden ein Blick auf 
den Forschungsstand (II.) statt. Daran schließt die Eingrenzung des Untersu-
chungsgegenstands an (III.), bevor der Aufbau der Untersuchung dargestellt wird 
(IV.). Den Abschluss der Einleitung bildet ein Abschnitt zum methodischen Vor-
gehen (V.). 

46 Mit den Änderungen der Verträge wurden jeweils neue Kompetenzvorschriften eingeführt, 
so etwa mit der Einheitlichen Europäischen Akte der Vorläufer des heutigen Art.  114 AEUV und 
dem Vertrag von Maastricht unter anderem das Prinzip der Subsidiarität. Zu den Details der 
Entwicklung der Kompetenzbestimmungen siehe unter D.I.
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II. Überblick zum Forschungsstand

1. Kompetenzverteilung und Beihilfenkontrolle  
als getrennte Forschungskreise

Vor allem zu Kompetenzen in der EU und ihrer Verteilung gibt es eine lebendige 
Debatte, die nicht nur in der Rechtswissenschaft, sondern auch in der Politik ge-
führt wird.47 Erörterungen des Föderalismus in der EU,48 Diskussionen zum Be-
stehen von strukturellen Kompetenzproblemen49 und die Frage des (Nicht-)Vor-
liegens konkreter Kompetenzgrundlagen50 gehören zu den Standardthemen der 
Unionsrechtswissenschaft. Dem europäischen Beihilfenrecht kommt zwar kein 
derart prominenter Stellenwert zu, vielmehr hat es lange Zeit eher ein „Schat-
tendasein“ gefristet,51 doch mittlerweile ist es ebenfalls regelmäßig Gegenstand 
wissenschaftlicher Forschung. Dies gilt vor allem dann, wenn es um die Verhand-
lung politisch sensibler Fragen wie die Kontrolle von Steuermaßnahmen geht.52 

Allerdings handelt es sich bei beiden Themen um zwei weitgehend voneinan-
der getrennte und unterschiedlich funktionierende Forschungskreise: Auf der ei-
nen Seite steht mit der Kompetenzverteilung ein staatsrechtliches Paradethema, 
das zur Auseinandersetzung mit Metathemen wie der Souveränität oder dem Fö-
deralismus einlädt. In der wissenschaftlichen Diskussion finden daher theoreti-
sche Erörterungen großen Widerhall53 und Prinzipien wie die Subsidiarität spie-
len eine große Rolle.54 Auf der anderen Seite zeichnet sich die Auseinanderset-

47 Zuletzt beschuldigte etwa der polnische Ministerpräsident Morawiecki die Unionsorgane, 
ihre Kompetenzen zu überschreiten, Euronews v. 21.10.2021, https://www.euronews.com/my-eu 
rope/2021/10/19/watch-live-meps-debate-eu-poland-legal-crisis, zuletzt abgerufen am 24.11.2023. 

48 Diskutiert wird bereits, ob die EU überhaupt föderal sei, dazu etwa Tusseau, in: Azoulai, 
The Question of Competence in the European Union, 2014, S.  39–62. Grundlegend zum Fö-
deralismus der EU siehe etwa Lenaerts, AJCL 1990, 205 und Schütze, From Dual to Coopera-
tive Federalism, 2009.

49 Siehe etwa die Beiträge in Garben/Govaere (Hrsg.), The Division of Competences be-
tween the EU and the Member States, 2017.

50 Siehe zum Beispiel zur Frage der Kompetenzgrundlagen für das Programm „NextGene-
rationEU“ Ruffert, Nikolaus 2.0, https://verfassungsblog.de/nikolaus-2-0/, zuletzt abgerufen 
am 24.11.2023.

51 Dazu auch Bühner, Die Rückabwicklung unionsrechtswidriger Beihilfen im Privatrecht, 
2018, S.  9.

52 Beispielhaft dafür Richelle/Schön/Traversa (Hrsg.), State Aid Law and Business Taxa-
tion, 2016 und Gormsen, European State Aid and Tax Rulings, 2019.

53 Siehe etwa die grundlegende rechtstheoretische Arbeit von Beaud, Le pacte fédératif, 
2022.

54 Biondi merkte schon im Jahr 2012 an, dass es bei einem so umfassend diskutierten Thema 
wie der Subsidiarität schwierig sei, etwas Neues zur Literatur hinzuzufügen, Biondi, in: Biondi/
Eeckhout/Ripley, EU Law After Lisbon, 2012, S.  213.

https://www.euronews.com/my-europe/2021/10/19/watch-live-meps-debate-eu-poland-legal-crisis
https://www.euronews.com/my-europe/2021/10/19/watch-live-meps-debate-eu-poland-legal-crisis
https://verfassungsblog.de/nikolaus-2-0/
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zung mit dem Beihilfenrecht durch eine große Nähe zur Rechtspraxis aus; die 
Debatte ist stark geprägt durch Kommissionsbeschäftigte und die Anwaltschaft.55 
Zumeist geht es um konkrete Entscheidungen und die Exegese der Rechtspre-
chungs- und Kommissionsentscheidungen.56 Der Sinn und Zweck des Beihilfen-
rechts sowie seine Funktion in den Verträgen bleiben hingegen wenig beleuchtet. 
Mithin sind die Herangehensweisen an Kompetenzfragen und an das Beihilfen-
recht sehr unterschiedlich. Wer das Beihilfenrecht auslegt, dürfte kaum an die 
unionale Kompetenzverteilung denken; wer sich mit Kompetenzen in der EU 
befasst, wagt sich kaum in das komplexe Geflecht des Beihilfenrechts hinein. 

Dementsprechend werden Kompetenzfragen und das Beihilfenrecht in der 
bisherigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung kaum zusammengeführt. In 
der Problematisierung von Kompetenzfragen geht es in erster Linie um legislati-
ve Kompetenzen, etwa die Reichweite des Art.  114 AEUV oder die Kompetenz-
grundlage für Projekte wie den „europäischen Mindestlohn“.57 Wenn nicht-legis-
lative Rechtsinstrumente kompetenzrechtlich diskutiert werden, betrifft dies vor 
allem die Grundfreiheiten.58 Sofern doch eine Auseinandersetzung mit der Bei-
hilfenkontrolle aus der kompetenzrechtlichen Perspektive stattfindet, ist diese oft 
auf die Kritik einzelner Entscheidungen oder Rechtsprechungslinien be-
schränkt.59 Zudem findet die Darstellung von Kompetenzproblemen zumeist nur 
im Hinblick auf das Steuerrecht statt,60 wodurch die allgemeine kompetenzrecht-
liche Bedeutung der Beihilfenkontrolle nicht hervortritt.

55 Illustrieren lässt sich dies dadurch, dass in der maßgeblichen Zeitschrift für das Beihil-
fenrecht, European State Aid Law Quarterly, in den ersten drei Ausgaben des Jahres 2022 von 
den 21 Verfassern und Verfasserinnen der veröffentlichen „Articles“ 13 der Kommission ange-
hörten oder anwaltlich tätig waren. 

56 Die große Bedeutung vor allem der Kommission und der Unionsgerichte betonen auch 
Buts/Buendía Sierra, in: Buts/Buendia Sierra, Milestones in State Aid Case Law, 2022, S. VIII.

57 Davies, in: Garben/Govaere, The Division of Competences between the EU and the Mem-
ber States, 2017, S.  74–89; Aranguiz/Garben, Confronting the Competence Conundrum of an 
EU Directive on Minimum Wages: In Search of a Legal Basis, College of Europe Policy Brief 
9.19.

58 Siehe etwa Garbens kompetenzbezogene Kritik an der „negativen Integration“, Garben, 
JCMS 2019, 205, 215 f.

59 Zum Beispiel widmet Gormsen der Beihilfenkontrolle von Steuervorbescheiden ein kom-
petenzbezogenes Kapitel, wodurch die kompetenzrechtliche Betrachtung mehr das „Extra“ ei-
ner allgemeinen Kritik als einen eigenen Untersuchungsgegenstand darstellt, Gormsen, Euro-
pean State Aid and Tax Rulings, 2019, S.  86–118.

60 Siehe etwa den Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der Finanzen, Steu-
ervergünstigungen und EU-Beihilfenaufsicht, 2017; Ekkenga/Safaei, DStR 2018, 1993; Schön, 
ZHR 2019, 393.
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